
Der Unterzeichner / 
Die Unterzeichnerin 

erteilt mit seiner / ihrer Unterschrift widerruflich
und unbedingt VOLLMACHT

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff.
ZPO) einschließlich der Befugnis zur Er-
hebung und Zurücknahme von Widerkla-
gen sowie zur Erledigung des Verfahrens
durch  ein  Anerkenntnis,  einen Verzicht,
oder durch Vergleich [1],

2. zur  Antragstellung in Scheidungs- und
Scheidungsfolgesachen,  zum  Abschluß
von Vereinbarungen über Scheidungsfol-
gen sowie zur Stellung von Anträgen auf
Erteilung von Renten- und sonstigen Ver-
sorgungsauskünften [1];

3. zur  Vertretung  und  Verteidigung in
Straf-  und Bußgeldsachen  (§§  302,  374
StPO)  einschließlich  der  Vorverfahren,
zur Stellung von Straf- und anderen nach
der  StPO zulässigen  Anträgen  und  von
Anträgen nach dem Gesetz über die Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnah-
men [2], und im Betragsverfahren [1];

4. zur  Vertretung  in  Verwaltungs-  und
Sozialgerichts- einschließlich der jewei-
ligen  Vorverfahren,  insbesondere  be-
treffend  die  Entschädigung  von  Folgen
einer  Straftat  oder  Ordnungswidrigkeit
[1], [2]

5. zur  Vertretung bei  außergerichtlichen
Verhandlungen aller Art, insbesondere
in Verkehrsunfallsachen zur  Geltendma-
chung von Ansprüchen gegen Schädiger,
Fahrzeughalter und Versicherer [1]; 

6. zur  Begründung  und  Aufhebung  von
Vertragsverhältnissen und  zur  Abga-
be  und  Entgegennahme  von  einseiti-
gen  Willenserklärungen (z.B.  Kündi-
gungen) in Zusammenhang mit der oben
bestimmten Angelegenheit [1]. 

[1] Anwaltsvergütung wertabhängig
[2] Anwaltsvergütung in Satzrahmen bestimmbar 

Diese Vollmacht 

 gilt für alle Instanzen und erstreckt sich
auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z.B. Arrest, einstweilige Verfügung / An-
ordnung,  Kostenfestsetzungs-,  Zwangs-
vollstreckungs-,  -versteigerungs-,  -ver-
waltungs-,  Interventions-  und  Hinterle-
gungsverfahren sowie in der Insolvenz), 

 umfaßt die Befugnisse, Zustellungen zu
bewirken  und  entgegenzunehmen,  die
Vollmacht ganz oder teilweise auf andere
zu übertragen (Untervollmacht), Rechts-
mittel  einzulegen,  zurück  zu  nehmen
oder auf sie zu verzichten, den Rechtss-
treit  oder außergerichtliche Verhandlun-
gen durch Vergleich, Verzicht oder Aner-
kenntnis zu erledigen, 

 erlaubt  es  dem /  der  Bevollmächtigten
Geld, Wertsachen und Urkunden, insbe-
sondere  den  Streitgegenstand  und  die
von dem Gegner oder Dritten zu erstat-
tenden Beträge entgegenzunehmen so-
wie Akteneinsicht zu nehmen. 

(Zusätzliche Befugnisse und Erklärungen, soweit 
angekreuzt; zuvor eingeräumte Befugnisse blei-
ben unberührt)

⃣ Der  Inhaber  ist  berechtigt,  bei  Abwe-
senheit  den  /  die  Unterzeichner/in  in
Verfahren nach der Strafprozessordnung
zu vertreten, vgl. u.a. §§ 234, 411 StPO. 

⃣ Die  o.g.  Zustellungsvollmacht  erstreckt
sich auch auf  Ladungen im Straf- oder
OWi-Verfahren, § 145a Abs. 2 StPO. 

⃣ Diese Vollmacht ist erteilt, um Zustellun-
gen an den / die Unterzeichner/in auszu-
schließen,  es  ist  ausschließlich  an
den/die Bevollmächtigte/n zuzustellen.

…........................................................................
(Datum / Unterschrift)

Vollmacht

…............................................ ./. …............................................

bzw. wegen …............................................…............................................

für Rechtsanwalt Joachim Breu Tel. 040 / 25495016, 040 / 271018
oder Rechtsanwältin Jutta Bärthel Fax 040 / 2798436 
Fuhlsbüttler Str. 122, 22305 Hamburg kanzlei@breubaer.de 


